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Der Grundlagenbescheid ist ein fünfseitiges Dokument, in dem sämtliche für das Bauen relevante Grundlagen in Form
von parzellenscharfen Plandarstellungen und ergänzenden Textangaben enthalten sind. Er wird den Bauinteressent-
Innen in der Regel im Rahmen eines Gespräches durch den Baubetreuer ausgehändigt.
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Abgabe des
Grundlagenbescheides
durch das Bauinspektorat
Die Abgabe des Grundlagenbescheides

erfolgt im Normalfall im Rahmen eines

Gespräches durch den Baubetreuer.
Dadurch wird eine korrekte Interpretation
der grundlegenden Informationen
sichergestellt und es findet eine erste
zielgerichtete Beratung statt. Wichtige Zusatz-
erkenntnisse aus dieser Beratung werden
ebenfalls auf der Seite fünf des
Grundlagenbescheides festgehalten.
Die KostenfüreinenGrundlagenbescheid

werden auf ca. Fr. 100.– geschätzt. Darin
enthalten sind die Betriebskosten
Nachführungskosten, Druckkosten) sowie der
Zeitaufwand für die Beratung im Rahmen

der Abgabe durch den Baubetreuer. Da-
rin nicht enthalten sind die einmaligen
Projektkosten für die Entwicklung und
Konzeption. Der Anteil der Stadt Thun an

diesen Entwicklungskosten beläuft sich
auf ca.Fr. 20 000.–. Dadie für den
Grundlagenbescheid relevanten GIS-Ebenen im
Rahmen des städtischen Geoinformationssystems

erfasst werden, entstehen

daraus für den Grundlagenbescheid keine

zusätzlichen Kosten. Im Gegenteil

führt der Grundlagenbescheid vielmehr
dazu, den bereits aufgebauten städtischen

GIS-Datenbestand einem konkreten

Nutzen – in Form eines
kundenfreundlichen Instrumentes – zuzuführen.
Die Deckung der Betriebskosten für den
Grundlagenbescheid erfolgtüber eine
Erhöhung der Baubewilligungsgebühr im
Zusammenhang mit der neuen baurechtlichen

Grundordnung. Die «vorgezogene

»Gebührunterstützt dasBestreben der

Stadt, den Einsatz eines Grundlagenbescheides

in allen wichtigen Bauprozessen

aktiv anzuregen, wogegen eine
kostendeckende Abgabegebühr bei BauinteressentInnen

ehereine abwehrendeHaltung
auslösen würde.

Ausblick
In den nächsten Jahren soll der
Grundlagenbescheid der StadtThunsukzessive
ergänzt und ausgebaut werden. Im
Vordergrund steht einerseits die Verfeinerung

der technischen Lösung sowie die
Ergänzung von weiteren automatisierten

Themen, durch einen kontinuierlichen
GIS-Datenaufbau. Mit Hilfe einer
internetbasierten Lösung soll eine rasche
Nachführungdes Parzellennetzesund der

Datenebenen erfolgen, und damit auch
eine hohe Aktualität der Daten sichergestellt

werden.FernerwirdeineAnbindung
des digitalen Grundbuches angestrebt.
Zwar soll der Grundlagenbescheid nicht
gleichzeitig einen Grundbuchauszug
erhalten. Hingegen soll das Bauinspektorat
im Rahmen des Grundlagenbescheides
bereits auf wesentliche privatrechtliche
Beschränkungen, die die fragliche
Bauparzelle betreffen, hinweisen können.
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